
 

 

 
 

Informationsblatt zur praktischen Ausbildung 

(4Wochenpraktikum) 
 

Einjährige Berufsfachschule - Wirtschaft – 

Schwerpunkt Bürokauffrau / Bürokaufmann 

für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen (Höhere Handelsschule) 

 

Schwerpunkt Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation 

für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss 
 

Die neue Verordnung über berufsbildende Schulen (BbS-VO 2009) sieht für Schülerinnen und Schüler, 

die eine einjährige Berufsfachschule besuchen, einen Praxisanteil im Sinne einer praktischen Ausbil-

dung vor. 

 

Dauer  160 Stunden (= 4 Wochen) 

 Zeitraum für das Schuljahr 2010/2011: 

 25.10.2010 bis 19.11.2010 

oder 

 22.11.2010 bis 17.12.2010 

Ort der prakti-

schen Ausbildung 

 Die praktische Ausbildung findet in geeigneten Betrieben statt, d. h. es sollten 

dort schwerpunktmäßig büro- und/oder verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten 

vermittelt werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler bemühen sich eigenständig um einen Prakti-

kumsplatz. Auf Wunsch interessierter Praktikumsbetriebe gibt die Schule die 

Adressen an die Schülerinnen und Schüler weiter, damit diese sich bewerben 

können. 

 Möglich sind Praktika in allen Betrieben, in denen Schülerinnen und Schüler 

Einblicke in Bürotätigkeiten bekommen können (z. B. Industrie-, Handels- und 

Dienstleistungsbetriebe, Steuerberater- und Rechtsanwaltskanzleien, Verwal-

tungen des öffentlichen Dienstes, Versicherungen und Banken) 

Durchführung Mit der Zusage für den Schulplatz erhalten die Schülerinnen und Schüler einen 

Praktikumsvertrag und die Angabe über den Zeitraum, in dem die praktische 

Ausbildung stattfinden soll. Sie werden damit aufgefordert, sich für den genann-

ten Zeitraum einen Praktikumsplatz zu suchen und den ausgefüllten Vertrag im 

Juni 2010 an der Hannah-Arendt-Schule vorzulegen. 

Betreuung und 

Beurteilung 

Die praktische Ausbildung wird im Schulunterricht vor- und nachbereitet. Die 

Fachlehrerinnen und Fachlehrer suchen ihre Schüler/innen außerdem am Prak-

tikumsplatz auf. Der Praktikumsverlauf wird von den Lehrer/innen gemeinsam 

mit den Praktikumsgeber/innen im Betrieb beurteilt. Die Note geht mit in den 

Praxisteil des Zeugnisses ein. 

Versicherung und 

Jugendschutz 

Die Schüler/innen sind während des Praktikums über die GUV als Schüler versi-

chert. Voraussetzung ist, dass keine Praktikumsvergütung bezahlt wird. 

 

Die Vorgaben des Jugendarbeitsschutzgesetztes müssen beachtet werden. 
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